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Suggestion for amendment of Article : III-279

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel III-279 (ex-Artikel 240b)

Bei der Ausübung seiner Zuständigkeiten im Rahmen der Bestimmungen von Titel III

Kapitel IV Abschnitte 4 und 5 betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist

der Gerichtshof nicht zuständig für die Überprüfung der Gültigkeit oder Verhältnismäßigkeit von

Maßnahmen der Polizei oder anderer Strafverfolgungsbehörden eines Mitgliedstaats oder der

Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen

Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit, wenn die entsprechenden Handlungen unter das

innerstaatliche Recht fallen.

Explanation (if any) :
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